
1. Gemeinde und Gemeindenummer:             Feldkirchen a.d.D.

Pol.Bezirk:        Urfahr-Umgebung

Einrichtung bzw. Betrieb:       Abwasserbeiseitigung

Ansatz:       Kanal

2.
Ausgangsbasis einfaches Jahreserfordernis = kostendeckende Jahresgebühr
Pos. 6 der Gebührenkalkulation „Berech. kostendeck. Preis (Euro/m³)“ 

3,43

Kostendeckungsgrad in %
Pos. 6.1 der Gebührenkalkulation „%“

121,18

Erlöse 
Pos. 4 der Gebührenkalkulation

1.111.443,00

Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung 
Gebührenkalkulation

917.158,00

Kostenüberschuss laut Gebührenkalkulation
Ermittlung:  Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der 

Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“

194.285,00

Summe der Auszahlungen
Pos. 8.4 der Gebührenkalkulation

1.009.900,00

Berücksichtigung als erhöhtes jährliches Liquiditätserfordernis1 

einschließlich der Darlehensrückzahlungen (nur zu berücksichtigen, wenn die 

Summe der Auszahlungen größer ist, als die Gesamtkosten nach Umlage 

Verwaltung)

Ermittlung:  Differenz :  Pos. 8.4 der Gebührenkalkulation „Summe der Auszahlungen" abzüglich 

Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“ (jedoch max. bis zur Höhe 

des Kostenüberschusses aus Punkt 2)                                                                                                                                    

Wert in Euro, Differenzbetrag (Fehlbetrag ohne Vorzeichen anführen)

92.742,00

     

Rücklagezuführung für ....

Rücklagezuführung für ....

Gesamtsumme: 0,00

investive Vorhaben für ...

investive Vorhaben für ...

Erhebungsblatt für das Voranschlagsjahr 2024

für den Nachweis „innerer Zusammenhang“ im Rahmen der Gebührenkalkulation 

von öffentlichen Einrichtungen bzw. Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit 

4.

Die nachfolgenden Punkte 3-9, wobei der Punkt 3 vorrangig heranzuziehen ist, sind je nach Bedarf auszufüllen und 

ersetzen die Angabe der Begründung auf der Pos. 14 der Gebührenkalkulation „Anmerkungen“:

Zuführung zu zweckgebundener Rücklage als Liquiditätsvorsorge2

Ermittlung: Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse " abzügl. Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten 

nach Umlage Verwaltung “ (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2), Wert in Euro und Bezeichnung der 

Rücklage (zB: Rücklage Abwasserentsorgungsanlage)

Beispiele für Rücklagen (nicht vollumfassend): 

Bau von Anlagen, Erweiterung von bestehenden Anlagen, Instandsetzung von Anlagen, Instandhaltungsmaßnahmen, 

Anpassungen an Stand der Technik, Änderungen in der Betriebsführung), etc.

Der im Punkt 2 angeführte Kostenüberschuss wird - wie nachstehend angeführt - begründet

verwendet:

Hinweis: Dieses Erhebungsblatt dient zur Unterstützung, wenn sich im Rahmen der Gebührenkalkulation ein 

Kostenüberschuss herausstellt (Kostendeckungsgrad über 100 % liegt). Dieses Erhebungsblatt kann in der 

System-Anwendung Gemeinde-Gebührenkalkulation hochgeladen werden.

5. Investive Einzelvorhaben für das laufende Jahr

3.

1 
ÖWAV-Arbeitesbehelf 48, Wien 2016, S. 22, ÖWAV-Arbeitsbehelf 64, Wien 2021, S. 43, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff;                                                                                                                                                                                                         

2 
ÖWAV-Arbeitesbehelf 48, Wien 2016, S. 22 ff, ÖWAV-Arbeitsbehelf 64, Wien 2021, S. 16, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

1 
ÖWAV-Arbeitesbehelf 48, Wien 2016, S. 22, ÖWAV-Arbeitsbehelf 64, Wien 2021, S. 43, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff                                                                                                                                                                                                    



Gesamtsumme: 0,00

Angabe Ansatz (Unterabschnitt): Straßenbau 612

(Netto-)Aufwendungen (EHH): 396.300,00

Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch):   1/4 

Zurechnung zu Gebührenhaushalt: 99.075,00

Angabe Ansatz (Unterabschnitt): Waldbad 831

(Netto-)Aufwendungen (EHH): 5.800,00

Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch):   1/2 

Zurechnung zu Gebührenhaushalt: 2.900,00

Angabe Ansatz (Unterabschnitt): Reinigung WC Amtshaus 010

(Netto-)Aufwendungen (EHH): 10.000,00

Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch):   1/2 

Zurechnung zu Gebührenhaushalt: 5.000,00

Angabe Ansatz (Unterabschnitt):

(Netto-)Aufwendungen (EHH):

Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch): 

Zurechnung zu Gebührenhaushalt: 0,00

Angabe Ansatz (Unterabschnitt):

(Netto-)Aufwendungen (EHH):

Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch): 

Zurechnung zu Gebührenhaushalt: 0,00

Angabe Ansatz (Unterabschnitt):

(Netto-)Aufwendungen (EHH):

Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch): 

Zurechnung zu Gebührenhaushalt: 0,00

Gesamtsumme: 106.975,00

6. Verwendung für Folgekosten, die im inneren Zusammenhang mit dem 

Gebührenhaushalt stehen3

Ermittlung : Differenz  zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der Gebührenkalkulation 

„Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“ (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2);

Wert in Euro, Angabe Ansatz (Unterabschnitt) und Angabe Zurechnung Anteil zu Gebührenhaushalt; Hinweis: 

Nebenaufzeichnungen erforderlich

Beispiele (nicht vollumfassend):

- Unterabschnitt 520, Natur- u. Landschaftsschutz: anteilige (Netto-)Aufwendungen 

- Unterabschnitt 522: anteilige (Netto-)Aufwendungen aus Immissionsverbesserungen (Schaffung von Hitzeinseln, Flächen mit 

Baumpflanzungen, Wärmedämmung öffentlicher Gebäude, Förderung von Solaranlagen; nachvollziehbare Dokumentation wie 

weit die Maßnahmen zur CO²-Reduktion und der Sicherung/Verbesserung der Daseinsvorsorge im Bereich der Ver- und 

Entsorgung gegeben bzw. erkennbar ist, Aufwendungen aus der Entsiegelung von öffentlichen Flächen (Angabe Grundstück, 

Entsiegelungsart, usw.) 

- Unterabschnitt 612, Straßenbau: anteilige (Netto-)Aufwendungen von Instandhaltung und Sanierungskosten von 

Gemeindestraßen verursacht durch Gebührenhaushalt Abwasserentsorgung (zB durch Grabungsarbeiten aufgrund 

Leitungstausch)

- Unterabschnitt 631-639, Schutzwasserbau: anteilige (Netto-)Aufwendungen von Baukosten von Hochwasserschutzmaßnahmen 

zum Schutz bestehender Anlagen = wenn diese Maßnahme als öffentliche Aufgabe ausgewiesen sind (zB: Kostenermittlung auf 

Basis vergangener Schäden durch Hochwasserereignisse)

- Unterabschnitt 690, Verkehr: anteilige (Netto-)Aufwendungen aus dem Ausbau des ÖPNV

- Unterabschnitt 812, WC-Anlagen öffentlich: anteilige (Netto-)Aufwendungen 

- Unterabschnitt 814, maschinelle Straßenreinigung: anteilige (Netto-)Aufwendungen

- anteilige (Netto-)Aufwendungen aus anteiligen Kosten für Maßnahmen zum Schutz von Quell- und Brunnengebieten, wenn nicht 

bereits dem Gebührenhaushalt direkt verrechnet wurden

5.

3
 ÖWAV-Arbeitesbehelf 48, Wien 2016, S. 22 ff, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Berücksichtigung von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren4

mehrjähriger Ausgleich zwischen Gebühren und Kosten, Betrachtungszeitraum von 

bis zu 10 Jahren möglich; Hinweis: VRV 1997 bis 2019 RA-Werte (IST-Werte);

Ermittlung:  Differenz (VRV 2015) Gebührenkalkulation IST-Werte: "Gesamtkosten nach Umlage 

Verwaltung" abzüglich "Erlöse",   (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2) 

Wert in Euro, Differenzbetrag, Fehlbetrag ohne Vorzeichen anführen

0,00

Gesamtsumme aus Vorjahren: 0,00

8. Sonstige Positionen: (zB Vermeidung von Rechtsunsicherheiten, 

Rechtsstreitigkeiten)5

Ermittlung : Differenz  zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der 

Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“ (jedoch max. bis zur Höhe des 

Kostenüberschusses aus Punkt 2)

Wert in Euro und Angabe einer Begründung:

Wert und Begründung: 

Gesamtsumme: 0,00

-5.432,00

Lenkungspolitische Ziele – Entwicklungsstand – quantitativ und 

qualitativ6

Betrachtungszeitraum von jedenfalls 10 Jahren ist zugrunde zu legen;

 
Ermittlung: Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse " abzügl. Position der 

Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung “ (jedoch max. bis zur Höhe des 

Kostenüberschusses aus Punkt 2):

Kurzbeschreibung Ziel, Wert der Überdeckung in Euro zur Unterstützung der Zielerreichung; Hinweis: 

Nebenaufzeichnungen u. GR-Beschluss erforderlich

Beispiele (nicht vollumfassend): 

Schaffung von belastenden (negativen Anreizen) zur sparsamen Benützung (zB anhand der 

Verbrauchs- und Strukturdaten)

Förderung alternativer Entsorgungssysteme in dünn besiedelten Randzonen um zB Kanalführung im 

„Grünen“ zu vermeiden  

Kurzbeschreibung Ziel:

Wert der Überdeckung in Euro zur Förderung der Zielerreichung: 0,00

Summe: 0,00

-5.432,00

................................................

Die/Der Bürgermeisterin/Bürgermeister

......................................, am ................

6
 ÖWAV-Arbeitesbehelf 48, Wien 2016, S. 20 ff, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

9.

Summe Kostenüberschuss nach Verwendung im inneren Zusammenhang vor 

Lenkungszielen (Hinweis: Summierung erfolgt automatisch)

Kostenüberschuss nach Verwendung im inneren Zusammenhang und 

lenkungspolitischen Zielen                                                                                

Hinweis: Dieses Feld dient als Kontrollfeld und soll den Wert "Null" aufweisen .

5 
ÖWAV-Arbeitesbehelf 48, Wien 2016, S. 20 ff, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

4
 ÖWAV-Arbeitesbehelf 48, Wien 2016, S. 19 ff, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

7.


